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Veröffentlichungen wird nicht mehr wie ehemals die Schwäche des 
Herrschers an den Pranger gestellt, sondern seine manchmal unge-
zügelte Aggressivität als Auslöser für die Revolten der 830er Jahre 
verantwortlich gemacht4. In dieses Bild eines tatkräftigen Herrschers 
fügt sich die These gut ein, dass Ludwig auch die Verbreitung von 
Rechtsbüchern neu und effizient organisierte. Diese These äußerte 
Rosamond McKitterick erstmals in ihrem Buch „The Carolingians and 
the Written Word“5 aus dem Jahr 1989. McKitterick behauptete, die 
Verbreitung von Leges-Handschriften sei systematisch vom Hof aus 
betrieben und in einem eigens dafür eingerichteten „Leges-Skriptorium 
Ludwigs des Frommen“ organisiert worden. Diese These ist seither in 
der Forschung zur Karolingerzeit auf ein breites Echo gestoßen, nicht 
zuletzt weil sie auf der Autorität von Bernhard Bischoff beruhte und 
von Hubert Mordek aufgegriffen, erweitert und in seiner Bibliotheca 
capitularium kanonisiert wurde6. Historiker aus unterschiedlichen For-
schungsbereichen gehen in ihren Arbeiten ganz selbstverständlich von 
der Existenz eines Leges-Skriptoriums aus7. 

Wenn drei der bedeutendsten Koryphäen der Erforschung karo-
lingischer Handschriften für die Existenz des Leges-Skriptoriums 
eintreten, scheint kaum ein Zweifel daran gerechtfertigt. Eine erneute 
Beschäftigung mit dieser Thematik erscheint mir aber vor allem des-
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